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ZEITGESPRÄCH

Reform der 
Deutschen Bundespost

Anfang Februar haben die Regierungskoalition und die SPD-Bundestagsfraktion beschlossen, 
die für die „Postreform II“ notwendigen Gesetzentwürfe zur ersten Lesung in den Deutschen 

Bundestag einzubringen. Welche Regelungen enthält das Gesetzespaket? In welchen 
Bereichen divergieren die Standpunkte, und wo besteht daher noch Einigungsbedarf?

Wolfgang Bötsch

Wichtige Weichenstellung im Post- und Telekommunikationsbereich

Nach Monaten intensiver Ver
handlungen und Diskussionen 

in der interfraktionellen Verhand
lungskommission sind die Gesetze 
zur Postrefom II Anfang Februar ge
meinsam von den Fraktionen CDU/ 
CSU, SPD und FDP in den Bundes
tag eingebracht worden. Damit ist 
der Weg frei für eine der größten Re
formen in der westdeutschen Wirt
schaftsgeschichte.

In den nächsten Wochen und Mo
naten werden sich die Ausschüsse 
noch intensiv mit den Gesetzentwür
fen beschäftigen, weil es sich bei die
ser Reform nicht um ein Gesetzes
werk handelt, das mit einfacher 
Mehrheit im Bundestag verabschie
det werden kann, sondern weil wir 
vor einer Grundgesetzänderung ste
hen, die einer Zweidrittelmehrheit 
von Bundestag und Bundesrat be
darf.

Das erzielte Verhandlungsergeb
nis ist ein bedeutender Schritt, der 
für die künftige Struktur des Post- 
und Telekommunikationswesens in 
Deutschland eine wichtige Weichen
stellung bringt. Mit der Umsetzung
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der Postreform II werden die drei 
Postunternehmen -  Telekom, Post
dienst und Postbank -  in Aktienge
sellschaften umgewandelt. Damit 
werden die Voraussetzungen ge
schaffen, daß die Postunternehmen 
in einem weltweit zunehmend libera
lisierten Markt für Post- und Tele
kommunikationsdienstleistungen 
bestehen können. Die Postunterneh
men brauchen eine gute Ausgangs
position für ein Bestehen im Markt: 
ein Bestehen durch aktives Handeln 
und nicht durch Abwarten.

Die Postreform I, die vor vier Jah
ren in Kraft getreten ist, hat zwar we
sentliche Freiräume zur Einleitung 
der organisatorischen Umwandlung 
in Aktiengesellschaften geschaffen. 
Die Reform von 1989 war eine Reak
tion der deutschen Politik auf die 
weltweiten Veränderungen in der Te
lekommunikation. Sie brachte die 
Trennung des Unternehmensbe
reichs der Post vom Ministerium, die 
Dreiteilung des unternehmerischen 
Bereichs der Post und die Schaffung 
eines Regulierungsinstrumenta
riums für den Post- und Telekommu
nikationssektor. Sie war der Beginn

eines Prozesses. Die jetzige Reform 
ist eine konsequente schrittweise 
Entwicklung weg von der Behörde 
„Deutsche Bundespost“ hin zu lei
stungsfähigen, am Markt orientier
ten wettbewerbsfähigen Unterneh
men.

Gründe für die Postrefom II

Die Gründe, warum -  relativ kurze 
Zeit nach einer ersten Postreform -  
die Postreform II notwendig wurde, 
liegen in der dynamischen Entwick
lung des Post- und Telekommunika
tionsbereichs. Sie machte die für 
Mitte der 90er Jahre vorgesehene 
Überprüfung der Postreform I schon 
zum jetzigen Zeitpunkt dringend er
forderlich.

Hier ist zunächst der Bereich der 
Telekommunikation zu nennen. Er 
zeichnet sich durch eine hohe wirt
schaftliche Dynamik aus und gehört 
zu den am schnellsten wachsenden 
Märkten weltweit.

Die deutsche Telekommunikati
onsindustrie nimmt hinsichtlich Inno
vationskraft und Marktstellung inter
national einen Spitzenplatz ein, der
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sich aber nur halten läßt, wenn sie 
anpassungsfähig an die sich welt
weit verändernden Rahmenbedin
gungen bleibt. Hierbei spielt die 
internationale Handlungsfähigkeit 
des nationalen Telekommunikati
onsbetreibers mit eine entschei
dende Rolle.

In den vergangenen 20 Jahren hat 
sich die ordnungspolitische und or
ganisatorische Landschaft im Tele
kommunikationsbereich weltweit 
grundlegend geändert. Durch Inter
nationalisierung und zunehmenden 
Wettbewerbsdruck verstärkte sich 
der Trend zu vom Staat unabhängi
gen und privatrechtlich organisierten 
Telekommunikationsgesellschaften.

Internationaler
Wettbewerbsdruck

Durch die international fortschrei
tende Öffnung der nationalen Tele
kommunikationsmärkte richten die 
Konkurrenten der Deutschen Bun
despost Telekom in Europa und 
Übersee ihre Strategien zunehmend 
auf globale Märkte aus. Der Trend 
weist eindeutig darauf hin, daß die 
Netzbetreiber führender Industrie
länder zunehmend ganze Netze auf 
ausländischen Märkten errichten 
und betreiben.

Die Unternehmen der Deutschen 
Bundespost (DBP) sind wegen der 
bestehenden verfassungsrechtli
chen Restriktionen in ihrer interna
tionalen Handlungsfähigkeit einge
schränkt. Dies hat letztlich negative 
Auswirkungen für die gesamte deut
sche Volkswirtschaft, weil die Markt
chancen der deutschen Telekommu
nikationsindustrie entscheidend 
auch vom internationalen Engage
ment der Telekom abhängig sind.

Die Änderung des Artikels 87 GG 
soll die Telekom in die Lage verset
zen, auf Auslandsmärkten initiativ 
werden und internationale Allianzen 
eingehen zu können. Die Akzeptanz 
als internationaler Partner ist erfah
rungsgemäß wesentlich von der
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Rechtsform abhängig. Derartige 
Partnerschaften stellen die Voraus
setzungen für eine internationale Po
sitionierung der Telekom auf dem 
globalen Telekommunikationsmarkt 
dar. Die Telekom erhält nur in der 
Rechtsform einer Aktiengesellschaft 
die Chancengleichheit zu privat
rechtlich organisierten Wettbewer
bern in anderen Ländern.

Lösung der 
Finanzierungsprobleme

Einschneidende Konsequenzen 
ergaben sich für die Telekom mit der 
deutschen Wiedervereinigung. Die 
Telekom ist mit Recht davon ausge
gangen, daß leistungsfähige Tele
kommunikationsinfrastrukturen die 
wichtigste Voraussetzung für den 
wirtschaftlichen Aufbau und das 
Wachstum in den neuen Ländern 
sind. Sie hat deshalb unmittelbar 
nach der Wiedervereinigung ein In
vestitionsprogramm von mehr als 60 
Mrd. DM für den Zeitraum bis 1998 
vorgelegt. Diese investitionen führen 
zu einem Absinken der Eigenkapital
quote auf ca. 20%. Durch die Um
wandlung der Deutschen Bundes
post Telekom in eine Aktiengesell
schaft und den Gang an die Börse, 
den wir für 1996 anstreben, ist das Fi-
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nanzierungsproblem am besten zu 
lösen.

Aber nicht nur für die Telekom, 
sondern auch für die Unternehmen 
Postdienst und Postbank ist die Um
wandlung in Aktiengesellschaften 
von entscheidender Bedeutung. 
Auch das Unternehmen Postdienst 
steht in vielen Bereichen in hartem 
Wettbewerb. Mittelfristig wird es im 
Bereich der Europäischen Union zu 
weiteren Marktöffnungen kommen. 
Um diesen Entwicklungen wirksam 
begegnen zu können, ist auch für das 
Unternehmen Postdienst eine Ände
rung der Rechtsform zwingend.

Auch für die Postbank ist die Um
wandlung eine entscheidende Vor
aussetzung, wenn man ihr im härter 
werdenden Wettbewerb eine Zukunft 
sichern will. Eine Erweiterung der 
Produktpalette ohne Einschrän
kungen z.B. im Kreditbereich ist da
bei unverzichtbar. Dies ist der Post
bank in ihrer gegenwärtigen Unter
nehmensverfassung aus Rechts
gründen nicht möglich. Eine Privati
sierung wird dagegen alle heute be
stehenden Beschränkungen der 
Postbank aufheben. Sie bekommt so 
die Möglichkeit, sich aus ihrer histo
risch gewachsenen Ausgangsposi
tion heraus Unternehmens- und 
marktorientiert zu entwickeln.

Eckpunkte der Reform

Die Eckpunkte der Postreform II 
sind folgende:

□  Mit der vorgesehenen Grundge
setzänderung wird die Vorausset
zung dafür geschaffen, daß die bis
herigen DBP-Unternehmen in Akti
engesellschaften umgewandelt wer
den können.

□  Die Dienstleistungen im Bereich 
von Post und Telekommunikation 
werden künftig als private Tätigkei
ten von den DBP-Nachfolgeunter- 
nehmen und von Wettbewerbern an- 
geboten.

□  Die notwendige Regulierungs
aufgabe wird von der Bundesregie
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rung als hoheitliche Aufgabe wahr
genommen. Das bedeutet, daß die 
Sicherung der Infrastruktur im Tele- 
kommunikations- und Postbereich 
Staatsaufgabe bleibt; sie wird durch 
die Regulierung erfüllt.

□  Gerade im Hinblick auf das vor
gelegte Regulierungsgesetz wurden 
intensive Gespräche mit den Län
dern geführt. Bei der Beteiligung der 
Länder am künftigen Regulierungs
rat wurde den Interessen der Länder 
weitgehend Rechnung getragen.

□  Ein politischer Kompromiß ist die 
Bildung einer Holding in der Rechts
form einer Anstalt des öffentlichen 
Rechts, die vor allem Zuständigkei
ten im sozialen Bereich erhalten 
wird. Zwischen den einbringenden 
Fraktionen besteht Übereinstim
mung, daß diese Holding Interessen 
des Bundes gegenüber den Unter
nehmen wahrnimmt und die Aktien
gesellschaften koordinierend berät 
sowie Manteltarifverträge ab
schließt. Sie soll aber keine Manage- 
ment-Holding sein, die in das opera
tive Geschäft der Unternehmen ein
greift.

□  Von großer Bedeutung ist die per
sonelle Regelung für die Beschäftig
ten der Deutschen Bundespost. Die 
in Aktiengesellschaften umgewan
delten Unternehmen werden mit der 
Befugnis beliehen, die Rechte und 
Pflichten des Dienstherrn Bund für 
die bei ihnen beschäftigten Beamten 
wahrzunehmen. Dieses sogenannte 
Beleihungsmodell wird durch die 
Verfassung abgesichert. Die Rechte 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden voll gewahrt. Für die Be
schäftigten bei den Aktiengesell
schaften ändert sich nichts am Be
amtenstatus als unmittelbare Bun
desbeamte.

Vorgesehene
Gesetzesänderungen

Insgesamt sind die Gesetzent
würfe so angelegt, daß sie im Ein
klang mit den Empfehlungen der Eu
ropäischen Union stehen. Die Ent

würfe der Novellierung des Fernmel
deanlagengesetzes, des Postgeset
zes und des Regulierungsgesetzes 
sehen ein Außerkraftsetzen dieser 
Gesetze zum 31.12.1997 vor. Damit 
wird der Entschließung des Rates 
der Europäischen Union vom 22. 
Juni 1993 Rechnung getragen; zu 
diesem Zeitpunkt soll das Telefon
dienstmonopol auslaufen. Deshalb 
ist der Gesetzgeber aufgerufen, die 
Probleme, die mit dem möglichen 
Auslaufen weiterer Monopole auf 
uns zukommen, in der nächsten Le
gislaturperiode intensiv anzugehen, 
um dann die Weiterentwicklung zu 
gestalten. Im einzelnen ist die Post
reform II in ein Gesetz zur Änderung 
des Grundgesetzes und ein Artikel
gesetz, bestehend aus 10 Einzelge
setzen, sowie 4 Änderungen beste
hender Gesetze und Verordnungen 
gegliedert:

Die Umwandlung der bislang in 
Behördenform geführten Unterneh
men der Deutschen Bundespost in 
Aktiengesellschaften setzt eine Än
derung des Grundgesetzes voraus 
(Artikel 73, 87f, 143a). Das Angebot 
der Dienstleistungen ist in Zukunft 
eine private Tätigkeit. Der Bund 
bleibt für die hoheitlichen Aufgaben 
im Post- und Telekommunikations
bereich ausschließlich zuständig. 
Dazu zählt insbesondere, die aus 
Sicht der Nachfrager angemessenen 
und ausreichenden Dienstleistungen 
flächendeckend zu sichern. Mit die
ser grundgesetzlichen Festlegung 
wird der herausgehobenen Stellung 
der Nachrichtenkommunikation 
Rechnung getragen.

Indem die öffentlichen Unterneh
men der Deutschen Bundespost 
durch das Postneuordnungsgesetz 
in Aktiengesellschaften umgewan
delt und damit ihren Wettbewerbern 
gleichgestellt sind, sollen sie befä
higt werden, in einem weltweit zu
nehmend liberalisierten Markt für 
Post- und Kommunikationsdienstlei
stungen zu bestehen. Dies ist zum

Vorteil für die Kunden, für die Sicher
heit der Arbeitsplätze und für den 
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Artikelgesetz zur Reform

Die wichtigsten Regelungen des 
Artikelgesetzes (Gesetz zur Neuord
nung des Postwesens und der Tele
kommunikation (Postneuordnungs
gesetz)) sind:

□  Artikel 1: Gesetz zur Errichtung 
einer Bundesanstalt für Post und Te
lekommunikation Deutsche Bundes
post (Bundesanstalt Post-Gesetz): 
Zu Wahrnehmung der Rechte und 
Pflichten der Bundesrepublik 
Deutschland an den Anteilen an den 
Aktiengesellschaften, die aus dem 
Teilsondervermögen der Deutschen 
Bundespost hervorgehen, wird die 
Bundesanstalt für Post und Telekom
munikation Deutsche Bundespost 
errichtet. Die Bundesanstalt unter
steht der Aufsicht der Bundesrepu
blik Deutschland, ausgeübt durch 
das Bundesministerium für Post und 
Telekommunikation. Eine Veräuße
rung der Anteile von Telekom und 
Postdienst von bis zu 49% ist mög
lich. Frühestens nach fünf Jahren 
kann die Kapitalmehrheit des Bun
des aufgehoben werden. Neben den 
Aufgaben im Zusammenhang mit 
der Wahrnehmung der Rechte des 
Bundes nach dem Aktiengesetz 
obliegen der Bundesanstalt Aufga
ben, die ihrer Natur nach originäre 
Aufgaben der aus dem Sonderver
mögen hervorgehenden Aktienge
sellschaften sind, die aber aus über
geordneten politischen Gründen in 
staatlicher Hand liegen und in mittel
barer Bundesverwaltung wahrge
nommen werden sollen.

□  Artikel 2: Gesetz über die Träger 
der gesetzlichen Sozialversicherung 
im Bereich der früheren Deutschen 
Bundespost (Postsozialversiche
rungsorganisationsgesetz): Mit der 
Errichtung einer Unfallkasse werden 
die bisher bei unterschiedlichen Or
ganisationseinheiten wahrgenom
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menen Aufgaben der Prävention, der 
Unfallversicherung wie auch der Un
fallfürsorge für alle Beschäftigten 
(also auch für Beamte) an einer 
Stelle zusammengefaßt. Artikel 2 re
gelt darüber hinaus die gemeinsame 
Weiterführung der Betriebskranken
kasse.

□  Artikel 3: Gesetz zur Umwand
lung der Unternehmen der Deut
schen Bundespost in die Rechts form 
der Aktiengesellschaft (Postum- 
wandlungsgesetz): Artikel 3 behan
delt ausschließlich den formalen Er
richtungsakt der Aktiengesell
schaften Deutsche Post AG, Deut
sche Postbank AG, Deutsche Tele
kom AG. Die Aktiengesellschaften 
sind Rechtsnachfolger des Sonder
vermögens Deutsche Bundespost.

□  Artikel 4: Gesetz zum Personal- 
recht der Beschäftigten der früheren 
Deutschen Bundespost (Postperso- 
nalrechtsgesetz): Dieser Artikel ent

hält die dienstrechtlichen Über
gangsvorschriften. Zur Gewährlei
stung der erforderlichen Flexibilität 
für die Wirtschaftsunternehmen be
sonders im personellen Bereich er
halten die Aktiengesellschaften 
nach dem sogenannten Beleihungs
modell die Befugnis, die Rechte und 
Pflichten des Dienstherrn Bund ge
genüber den bei ihnen beschäftigten 
Beamten wahrzunehmen. Artikel 4 
regelt im einzelnen die besoldungs- 
und versorgungsrechtlichen Fragen 
sowie die betriebliche Interessenver
tretung.

□  Artikel 5 und 6: Änderung des 
Gesetzes über Fernmeldeanlagen 
und Änderung des Gesetzes über 
das Postwesen: Artikel 5 und 6 pas
sen das Fernmeldeanlagengesetz 
und das Postgesetz an die neue Fas
sung des Grundgesetzes an und er
läutern den neuen Status der Bun
despost-Unternehmen. Die heutigen 
Regelungen über die Reichweite der

Post- und Telekommunikationsmo
nopole bleiben erhalten. Fragen des 
Auslaufens von Monopolen werden 
in der Begründung erläutert.

□  Artikel 7: Gesetz über die Regu
lierung der Telekommunikation und 
des Postwesens: Die Regelungen in 
Artikel 7 entsprechen in weiten Tei
len den im heutigen Postverfas
sungsgesetz enthaltenen Regulie
rungsvorschriften. Sie betreffen ins
besondere die hoheitlichen Be
fugnisse des Bundes. Redaktionelle 
Änderungen tragen dem nunmehr 
privatrechtlichen Status der Nach
folgeunternehmen der Deutschen 
Bundespost Rechnung. Die Beteili
gungsrechte der Länder bei Regulie
rungsentscheidungen werden zu de
ren Gunsten durch die Einrichtung 
eines Regulierungsrats, der das 
Nachfolgeorgan zum heutigen Infra
strukturrat ist, erweitert.

□  Artikel 8: Änderung des Telegra-

H enry K rägenauAV olfgang W etter
Europäische Wirtschafts- und Währungsunion
Vom W erner-Plan zum  Vertrag von M aastricht 
A n alysen  und D okum entation

D ie S ch affu ng  e in er  E uropä isch en  W irtschafts-  und W ährungsun ion  (E W W U )  bis spätes tens  1999 ist e ines 
de r  eh rge iz igs ten  Z ie le  de r  E uropäischen  G em einschaf t .  B islang fehlte ein k o m m en tie ren d e r  D o k u m en -  
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A n fa n g  d e r  70e r  Jahre  einbezogen . Insgesam t enthält  der  Band 85 w ichtige  D o ku m e n te .  D a v on  beziehen  
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phenwegegesetzes: Artikel 8 enthält 
Änderungen, die dem nunmehr pri
vatrechtlichen Status des Nachfol
geunternehmens der Deutschen 
Bundespost Telekom Rechnung tra
gen.

□  Artikel 9: Gesetz zur Sicherung 
und Sicherstellung des Postwesens 
und der Telekommunikation (Post- 
und Telekommunikationssicherstel
lungsgesetz): Funktionierende
Nachrichtenverbindungen sind für

Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 
insbesondere in Krisensituationen 
unabdingbar. Nachdem mit der Post
reform II die Aufgaben des Postwe
sens und der Telekommunikation 
von der staatlichen Verwaltung in pri
vate Unternehmen überführt werden, 
bedarf die Sicherstellung dieser Auf
gaben einer gesetzlichen Grund
lage.

□  Artikel 12: Gesetz zur Errichtung 
einer Museumsstiftung „ Post und Te

lekommunikation": Die Weiterfüh
rung des Museumswesens der Deut
schen Bundespost stellt eine kultur
historische Aufgabe dar. Aus diesem 
Grunde wird die Museumsstiftung 
„Post und Telekommunikation“ als 
rechtsfähige Stiftung des öffentli
chen Rechts errichtet. Hierdurch fin
det die Darstellung der gesamten 
Kommunikationsgeschichte eine an
gemessene Form, in die sich auch 
Wettbewerber der Postunternehmen 
einbringen können.

Hans Gottfried Bernrath

Notwendigkeit einer Postreform II

D ie Postreformdiskussion der 
letzten Monate und die Entwick

lung der Lage der Unternehmen der 
Deutschen Bundespost hat offen
kundig gemacht, daß die 1989 gegen 
die Stimmen der SPD beschlossene 
Postrefcrm I kläglich gescheitert ist. 
Die SPD hält eine Postreform II ein
schließlich der Privatisierung der 
Unternehmen der Post für unum
gänglich. Sie ist eine, wenn nicht die 
einzige Zukunftschance für Telekom, 
Postdienst und Postbank und damit 
auch ihrer Mitarbeiter. Sie schafft die 
Voraussetzung für mehr Wettbe
werbsfähigkeit, auch international, 
wie auch für eine stärkere Kapital
kraft. Sie beendet die immer unglei
cher werdende Auseinandersetzung 
mit den ständig stärker werdenden 
Wettbewerbern.

Die gegen Mitte bis Ende des 
Jahrzehnts aus der EU zu erwarten
den verbindlichen Liberalisierungs
erklärungen, z.B. Wegfall des Tele
fonmonopols, werden nur von Unter
nehmen bewältigt werden, die eine in 
Europa kompatible, synchronisier
bare Rechtsform haben. Die daraus 
resultierende Steigerung der Lei

stungskraft der Unternehmen wird 
namentlich Verbrauchern und Kun
den zugutekommen. Aber auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Post werden mit dem Neuanfang 
günstigere Perspektiven haben als 
zuvor, zumal ihre erworbenen 
Rechtspositionen unangetastet blei
ben und durch die Reform wirtschaft
lich eher solider abgedeckt sein 
werden.

Die SPD-Bundestagsfraktion hat 
deshalb der Einbringung des Geset
zespakets, an dessen Erarbeitung 
sie maßgeblich mitgewirkt hat, auch 
unter ihrem Namen am 3.2.1994 zu
gestimmt.

Im einzelnen sind für die SPD fol
gende Gesichtspunkte besonders 
wichtig:

□  die zunehmende Dynamik des 
Kommunikationsmarktes,

□  die wachsende Internationalisie
rung im Kommunikationssektor,

□  die Sicherung einer modernen, 
flächendeckenden Telekommunika- 
tions-, Post- und Postbankinfrastruk
tur in Deutschland,

□  die Schaffung klarer regulatori
scher Rahmenbedingungen für die 
nationalen Märkte und

□  die Stärkung der Rolle Deutsch
lands als Know-how-Träger im Be
reich der Kommunikationsdienste 
und -industrie.

Ziele der Postreform II

Diese Gesichtspunkte prägen 
auch Lage und Reformbedarf bei den 
Unternehmen der DBP. Hier ist zu
nächst ein hoher Eigenkapitalbedarf 
zu nennen, der auf den hohen Inve
stitionsbedarf im Telekommunikati
onssektor, den zusätzlichen investi- 
ven Bedarf in den neuen Ländern so
wie auf die derzeitige massive Unter
kapitalisierung bei Telekom und 
Postdiensten und die daher hohen 
Fremdkapitalkosten zurückzuführen 
ist.

Dieser Kapitalbedarf kann ohne 
eine immense Belastung öffentlicher 
Haushalte nur in der Rechtsform ei
ner AG gedeckt werden. Insofern 
mußte die SPD zwangsläufig Abstri
che von ihrer ursprünglichen Forde
rung nach einem gänzlich öffentlich- 
rechtlichen Reformmodell machen.
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Die Rechtsform der AG ist aber 
neben der effizienten Eigenkapital
beschaffung auch Voraussetzung für 
verstärkte internationale Aktivitäten 
und das Eingehen strategischer Al
lianzen, für die nur als Vollbank in 
privater Rechtsform aussichtsreiche 
Existenzsicherung einer flächendek- 
kenden Postbank sowie für die Stär
kung der Wettbewerbsfähigkeit 
durch flexiblere personalrechtliche 
Möglichkeiten.

Insgesamt soll die Postreform II

□  die finanzielle Stabilität der 
Unternehmen schaffen bzw. sichern,

□  die Umsatz- und Ergebnischan
cen der Unternehmen im Wettbe
werb verbessern,

□  Arbeitsplätze sichern und

□  den Unternehmen die internatio
nalen Märkte öffnen.

Mit der Reform soll auch zukünftig 
der gleiche Zugang zu gleichen Lei
stungen bei gleichen Preisen ermög
licht werden. Das erfordert eine 
hochleistungsfähige Angebotsstruk
tur und die Anwendung von Regulie
rungsgrundsätzen einschließlich so
zialer Ergänzungen. Namentlich ge
hören dazu die Infrastrukturver
pflichtungen für alle Wettbewerber 
zur gleichmäßigen Bedienung aller 
Regionen („Stadt und Land") sowie 
aller Branchen.

Da sich die Dynamik der interna
tionalen Entwicklung nicht primär am 
Zeitplan der deutschen Gesetzge
bung orientiert, soll die Bundesregie
rung auch schon im Vorfeld der an
gestrebten Umwandlung der Unter
nehmen darauf hinwirken, daß die 
jetzt vorhandenen Dienstleistungs
strukturen in internationale Ange
botsverbünde einbezogen werden. 
Damit soll insbesondere der dau
ernde Versuch, Lücken in den der
zeitigen Regelungen zum Nachteil 
der Telekom und der Postdienste zu 
umgehen, begrenzt werden.
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Das vorliegende Gesetzeswerk

Die Kernelemente der vorliegen
den Gesetzentwürfe kennzeichnen 
sich in folgenden Positionen:

□  die Umwandlung der Postunter
nehmen in Aktiengesellschaften,

□  die Infrastruktursicherung durch 
Regulierung bei gleichzeitig erstma
liger Festschreibung des Infrastruk
turauftrages im Grundgesetz,

□  die Errichtung einer Anstalt des 
öffentlichen Rechts über den Post- 
Aktiengesellschaften (Bundesan
stalt für Post- und Telekommunika
tion Deutsche Bundespost),

□  die Kapitalmehrheit beim Bund 
für Postdienst und Telekom für min
destens fünf Jahre und

□  das Personal verbleibt wie bisher 
bei den Unternehmen.

Die Aufgaben der Bundesanstalt 
für Post und Telekommunikation, 
Deutsche Bundespost umfassen im 
wesentlichen

□  die Wahrnehmung der Eigen
tümerfunktion für den Bund,

□  den Verlustausgleich aus Divi
denden zugunsten der Postaktien
gesellschaften,

□  die Verwendung der Veräuße
rungserlöse aus den Bundesanteilen 
an den Aktiengesellschaften und

□  die Zuständigkeiten gegenüber 
den Unternehmen hinsichtlich der 
Koordinierung (beratend), des Ab
schlusses von Manteltarifverträgen 
und sozialer Aufgaben.

Im Überleitungsgesetz (Gründung 
der Aktiengesellschaften) wird dar
über hinaus folgendes geregelt: Der 
Postdienst hält an der Postbank ei
nen Anteil von mindestens 12,5%, 
der Bund einen Anteil von 12,5% 
plus einer Aktie für einen Zeitraum 
von vier Jahren (= Sperrminorität); 
der Postdienst darf auch mehr erwer
ben (maximal 87,5% minus einer Ak
tie). Des weiteren gilt das Mitbestim
mungsgesetz von 1976 sowie die 
Wahrnehmung des Zweitstimmen

rechts des Aufsichtsratsvorsitzen
den erst nach dem Versuch, über 
Ausschüsse Einigung herbeizufüh
ren („Krupp-Modell“). Schließlich 
werden die Pensionslasten -  wie bis
her -  von den Unternehmen getra
gen. Der Börsenerlös des Bundes 
soll überwiegend zur Stärkung der 
Finanzkraft der Unternehmen und 
zur Bildung von Rückstellungen zur 
Minderung der Risiken aus den Pen
sionslasten verwendet werden.

Die Sicherung und Klarstellung 
der Rechte des Personals stellen 
sich wie folgt dar:

□  Ein Verbleib im Beamtenstatus 
ist möglich;

□  eine langfristige Beurlaubung im 
dienstlichen Interesse ist möglich;

□  die bisherigen Arbeitsverträge 
und Tarifverträge gelten weiter (da
von wird SPD-seitig wegen „Rechts
nachfolge“ ausgegangen; erforderli
chenfalls noch weitere Präzisierung 
im Beratungsverfahren);

□  alle personalrechtlichen und 
fachlichen Entscheidungen liegen in 
der Hand der Unternehmen;

□  das Betriebsverfassungsgesetz 
ist einheitlich anwendbar mit nur 
wenigen Sonderregelungen für Be
amte;

□  Möglichkeiten zur statussichern
den Altersversorgung der beurlaub
ten Beamten;

□  die beschlossene Vorruhe
standsregelung erleichtert den Un
ternehmen den zur Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit zwingend er
forderlichen mittelfristigen Personal
abbau ohne Entlassungen;

□  sämtliche Sozialeinrichtungen 
der DBP werden ohne erneute Be
darfsprüfung fortgeführt;

□  durch die mit der Postreform II 
verbundene Stärkung der Wettbe
werbsfähigkeit der Unternehmen 
können bei diesen in erheblichem
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Umfang Arbeitsplätze gesichert wer
den.

Mit dem Regulierungsgesetz wer
den auch öffentliche Interessen wirk
sam gesichert. Die Regulierung er
folgt innerhalb des Bundesministeri
ums für Post und Telekommunika
tion (BMPT) mit einer weitestgehen
den funktionellen Selbständigkeit, 
wobei die Beteiligung der Bundes
länder durch einen Regulierungsrat 
erfolgt, der sich paritätisch aus Mit
gliedern des Bundestages und Bun
desrates zusammensetzt. Der Regu
lierungsrat wirkt bei Entscheidungen 
des BMPT bzw. der Regulierungsbe
hörde maßgeblich mit (Initiativ- und 
Beschlußrechte), u.a. bei der Festle
gung von Pflichtleistungen, Grund
satzentscheidungen und Verfah
rensgrundsätzen bei Lizensierun
gen, Verbraucher- und Datenschutz, 
Änderung von Inhalt und Umfang der 
Monopolrechte, Entgeltgenehmigun
gen usw.

Bedingungen der SPD

Festzuhalten ist, daß die SPD die 
Einbringung der Gesetzentwürfe 
konditioniert hat und ihr Verhalten 
bei der Schlußabstimmung auch 
vom Ergebnis der weiteren Beratun
gen abhängig macht. Aus der Sicht 
der SPD geht es dabei insbesondere 
um folgende Punkte, die im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren endgültig 
festgelegt bzw. präzisiert werden 
müssen:

□  Eine verfassungsrechtlich abge
sicherte Mehrheit des Bundes bei 
den Unternehmen Deutsche Tele
kom AG und Deutsche Post AG. Eine 
gleichlautende Forderung erhebt der 
Bundesrat. Der Verzicht auf die 
Mehrheit des Bundes soll -  auch we
gen der Sicherung des Infrastruktur
auftrages-einer gesetzlichen Rege
lung mit Zustimmung des Bundes
rates bedürfen.

□  Sicherstellung, daß die Verkaufs
erlöse aus Bundesanteilen den Un
ternehmen zur Stärkung ihrer Fi
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nanzkraft zugute kommen; in diesem 
Zusammenhang insbesondere Min
derung der Risiken aus der Über
nahme der Pensionsverpflichtungen. 
Diesbezügliche Entscheidungen zur 
Finanzierung der Unternehmen sind 
in das zustimmungspflichtige Arti
kelgesetz aufzunehmen oder mit ei
ner Verbindlichkeit vergleichbarer 
Qualität zu beschließen.

□  Stärkung der Rahmenbedingun
gen für eine auch zukünftige institu
tionelle Zusammenarbeit zwischen 
Postdienst und Postbank. Insbeson
dere muß es dabei bleiben, daß

•  der Deutschen Post AG eine deut
lich über die im Gesetzentwurf 
fixierte Mindestbeteiligung 
(12,5%) hinausgehende Beteili
gung an der Deutschen Postbank 
AG möglich ist und

•  im Deutschen Bundestag mit der 
Mehrheit von Koalition und SPD 
eine einheilige politische Em
pfehlung zur Bildung einer ge
meinsamen Schaltergesellschaft 
Post/Postbank beschlossen wird.

□  Zur Wahrung der Rechte der Be
schäftigten ist die Weitergeltung al
ler derzeit bei den DBP-Unterneh- 
men bestehenden tarifvertraglichen 
Regelungen bis zu entsprechenden 
Neuabschlüssen der Tarifvertrags
parteien klarzustellen. Die Schutz
wirkung aus bestehenden Tarifver
trägen darf nicht aufgelöst werden.

□  Klarstellung der gesetzlichen 
Garantie des Bundes für Versor
gungsansprüche der Beamten sowie 
Absicherung aller Versorgungszusa
gen für Arbeiter/innen und Ange
stellte. Zügige Nachversicherung je
weils unmittelbar nach Statuswech
sel, gegebenenfalls Festsetzung 
jährlicher Raten unter Berücksichti
gung der Finanzkraft der Unterneh
men.

□  Schon während der Beratungen 
im Postausschuß Aufnahme von 
Verhandlungen zwischen BMPT und

Deutscher Postgewerkschaft zur Er
arbeitung der Einzelregelungen der 
Personalüberleitung.

□  Sicherung der uneingeschränk
ten Manteltarifvertragszuständigkeit 
der Holding im Rahmen ihrer Steue- 
rungs- und Koordinierungsfunktion 
vor allem im Personal- und Sozialbe
reich (flankiert durch einen freiwilli
gen Manteltarifverbund der drei 
Aktiengesellschaften).

□  Vermeidung jeglichen Vorgriffs 
auf eine Deregulierung der EU im 
Bereich der Post und Telekommuni
kation. Hinsichtlich beantragter, ein
geleiteter bzw. in 1994 geplanter Re
gulierungsentscheidungen im Rah
men der derzeitigen Rechtslage wird 
eine vom BMPT aufgestellte Über
sicht bis zum Abschluß der Beratun
gen im Deutschen Bundestag mit der 
vereinbarten Vorgehensweise be
schlossen. Die SPD-Bundestags- 
fraktion erwartet zur Sicherung der 
Wirtschaftskraft des Postdienstes 
zur Infopost eine politisch und recht
lich verbindliche Erklärung der Bun
desregierung bis zum Abschluß der 
Beratungen im Deutschen Bundes
tag sowie gleichartige Festlegungen 
hinsichtlich der Tarifziele der Tele
kom.

□  Präziser gefaßte Regulierungs
ziele mit sozialer Komponente im 
Sinne entsprechender Bundesrats
wünsche.

□  Die zunächst innerhalb der 
BMPT aufzubauende Regulierung 
muß funktional tatsächlich unabhän
gig sein und organisatorisch so ge
staltet werden, daß im Falle einer 
Auflösung des BMPT, spätestens 
aber nach dem 31. Dezember 1997 
(vorgesehene Geltungsdauer des 
Regulierungsgesetzes), eine eigen
ständige Regulierung voll funktions
fähig sein wird.

Ausblick

Mit der Materie vertraute Beob
achter der Postreformdiskussion
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werden feststellen, daß die Konditio
nen der SPD erfüllbar sind und keine 
unüberwindlichen Hürden für einen 
Konsens sein werden.

Eine befriedigende Lösung dieser 
Punkte in den Ausschußberatungen 
ist für eine abschließende Zustim
mung der SPD zum Gesetzespaket 
aber ebenso unerläßlich wie die ein
vernehmliche Formulierung der in 
der interfraktionellen Verhandlungs
kommission noch nicht vorbera
tenen Artikel 8 bis 14 des Artikelge

setzes, mit denen eine Vielzahl von 
Einzelgesetzen an die in den Arti
keln 1 bis 7 grundsätzlich zu treffen
den Reformfestlegungen angepaßt 
werden.

Darüber hinaus wird die SPD auch 
sehr genau darauf achten, daß die of
fiziellen Begründungen der letztlich 
zu verabschiedenden Gesetzesfas
sungen auch die gemeinsamen Ab
sichten der an diesem Gesetzes
werk beteiligten Fraktionen deutlich 
machen und nicht durch einseitige

Interpretationen ein falsches Bild 
von den Intentionen des Gesetzge
bers vermitteln.

Zusammenfassend ist festzuhal
ten, daß die Chancen für eine breite, 
grundgesetzändernde Mehrheit in 
der Schlußabstimmung über die 
Postreform II sowohl im Deutschen 
Bundestag als auch im Bundesrat 
gut sind. Alle Beteiligten sollten -  
insbesondere im Hinblick auf die 
noch offenen Punkte -  intensiv be
müht sein, diese Chancen zu nutzen.

Kurt van Haaren

Große Koalition der Bonner Privatisierer?

Die Deutsche Postgewerkschaft 
(DPG) lehnt die zur ersten Le

sung des Deutschen Bundestages 
vorgelegten Gesetzentwürfe ab, weil

□  alle drei DBP-Unternehmen auf
gabenprivatisiert werden sollen und 
nicht mehr verfassungsrechtlich her
ausgehobene Träger des staatlichen 
Infrastrukturauftrages wären;

□  die Kapitalmehrheit des Bundes 
als Grundlage für die Durchsetzung 
öffentlicher Interessen bei der Post
bank sofort, bei Telekom und Post
dienst bereits nach fünf Jahren zur 
Disposition stünde;

□  die Weitergeltung der bestehen
den Tarifverträge, Dienstvereinba
rungen und aller weiteren zugunsten 
der Beschäftigten wirksamen Ver
träge und Regelungen bis zum Ab
schluß neuer Verträge, Vereinba
rungen und Regelungen nicht vorge
sehen ist;

□  die geplante Holding „Bundesan
stalt für Post und Telekommunikation 
Deutsche Bundespost“ über keine 
Steuerungs- und Koordinierungs

kompetenzen im Personal- und Sozi
albereich verfügen würde. Sie hätte 
nicht die Dienstherreneigenschaft 
für das gesamte beamtete Personal. 
Auch der Manteltarifvertragsverbund 
der drei Unternehmen könnte nicht 
hinreichend und dauerhaft gesichert 
werden;

□  der Verbund von Postdienst und 
Postbank nicht durch eine organisa
torische Verschränkung oder eine 
ausreichende Kapitalverflechtung 
gesichert würde.

Ultraliberale
Wettbewerbsideologie

Die DPG stellt fest, daß ihr Re
formkonzept einer öffentlich-rechtli
chen Modernisierung der Deutschen 
Bundespost gegen die wirtschaftli
che, politische, ideologische und pu
blizistische Vormachtstellung der 
Privatisierungsbefürworter nicht 
durchgesetzt werden kann, obwohl 
es sich in der Sachdebatte als sozial
staatlich und ökonomisch tragfähig 
erwiesen hat. Auch ein für die DPG 
akzeptabler Reformkompromiß, der

Elemente der konkurrierenden Ge
staltungsmodelle „Aktiengesell
schaft“ und „Anstalt des öffentlichen 
Rechts" in eine konsensfähige Ba
lance hätte bringen können, ist der
zeit in weite Ferne gerückt.

Dafür trägt in erster Linie die Re
gierungskoalition die Verantwortung, 
die unnachgiebig und kompromißlos 
am Ziel einer Aufgabenprivatisie
rung der DBP-Unternehmen festge
halten hat. Die jüngst bekanntgewor
dene Zusage des Bundeskanzlers 
an den Chef des Versandhauses 
Quelle, den Bereich der postalischen 
Massensendungen (Infopost) per Li
zenzvergabe für private „Rosinen
picker“ zu öffnen, belegt ebenso wie 
die Forderung der FDP nach einer 
gesetzlichen Befristung der Mono
pole von Telekom und Postdienst, 
daß es den Koalitionsparteien nicht 
um ein „Fitmachen“ der DBP-Unter
nehmen geht. Sie wollen deren 
Schwächung, die Durchsetzung ei
ner ultraliberalen Wettbewerbsideo
logie und die Beseitigung eines sozi
alstaatlich verfaßten Kommunikati
onssektors.
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Mit dem Beschluß ihrer Bundes
tagsfraktion, die Gesetzentwürfe zur 
Postreform II zusammen mit der Re
gierungskoalition in den Deutschen 
Bundestag einzubringen, hat die 
SPD die gemeinsam mit der DPG er
arbeiteten Positionen für eine fort
schrittliche Postreform verlassen. 
Trotz einiger unbestreitbarer Ver
handlungserfolge hat sie sich im ent
scheidenden Punkt dem konserva
tiv-wirtschaftsliberalen Konzept der 
Aufgabenprivatisierung untergeord
net und damit bei den Mitgliedern 
und Funktionären/innen der DPG er
heblich an Glaubwürdigkeit einge
büßt.

Die DPG nimmt zur Kenntnis, daß 
-  auch als Ergebnis gewerkschaft
licher Einflußnahme -  die SPD-Bun- 
destagsfraktion

□  indergemeinsamen Einbringung 
der Gesetzentwürfe zur Postreform 
II kein Präjudiz für ihre abschlie
ßende Zustimmung in der 2. und 3. 
Lesung des Deutschen Bundestages 
und im Bundesrat sieht,

□  im Gesetzgebungsverfahren ei
nen zehn Punkte umfassenden For
derungskatalog durchsetzen will und

□  erklärt hat, „daß eine befriedi
gende Lösung“ dieser Punkte „für 
eine abschließende Zustimmung der 
SPD zum Gesetzespaket... unerläß
lich ist“ .

Es liegt nun an der SPD, die Trag
fähigkeit und Glaubwürdigkeit dieser 
Positionen in den nächsten Wochen 
und Monaten unter Beweis zu stel
len. Dabei ist für die DPG fraglich, ob 
die SPD in der verbleibenden knap
pen Restzeit der 12. Legislaturpe
riode Forderungen verwirklichen 
kann, die die Regierungskoalition im 
bisherigen monatelangen Verhand
lungsmarathon stets rigoros abge
lehnt hat.

Ungeachtet dieser Skepsis ver
kennt die DPG in der Sache nicht die 
Bedeutung der von der SPD verlang
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ten „Nachbesserungen“ . Sie könnte 
im Falle ihrer Durchsetzung wesent
liche Schwachpunkte der derzeit vor
liegenden Gesetzentwürfe abmil
dern und die Postreform II im Sinne 
gewerkschaftlicher Forderungen ver
bessern, ohne allerdings das Grund
übel der Aufgabenprivatisierung und 
der damit verbundenen Herauslö
sung der DBP-Unternehmen aus 
dem öffentlichen Dienst zu beseiti
gen.

Notwendige Nachbesserungen

Von besonderem Gewicht sind 
nach Auffassung der DPG vor allem 
die Forderungen nach

□  Weitergeltung aller derzeit bei 
den DBP-Unternehmen bestehen
den tarifvertraglichen Regelungen 
bis zu entsprechenden Neuab
schlüssen-einzubeziehen sind hier 
auch alle derzeit in der Nachwirkung 
befindlichen Tarifverträge sowie Pro
jektverträge, Dienstvereinbarungen 
und sonstige Schutzregelungen zu
gunsten der Beschäftigten;

□  Steuerungs- und Koordinie
rungskompetenzen der Holding vor 
allem im Personal- und Sozialbe
reich, Sicherung der uneinge
schränkten Manteltarifvertragszu
ständigkeit der Holding und des 
Manteltarifverbundes der drei Akti
engesellschaften und Zuweisung der 
Dienstherreneigenschaft und -be- 
fugnisse auf die Holding;

□  Garantie des Bundes für die Ver
sorgungsansprüche der Beamten/in
nen nach geltendem Beamten- und 
Beamtenversorgungsgesetz und für 
die Arbeiter/innen und Angestellten 
nach dem Versorgungstarifvertrag 
und den Satzungsregelungen der 
Versorgungsanstalt der Deutschen 
Bundespost;

□  verfassungsrechtlicher Absiche
rung einer dauerhaften Mehrheit des 
Bundes bei den Unternehmen Tele
kom und Postdienst -  diese Forde
rung muß sich auch auf die Postbank

erstrecken, um die Einflußmöglich
keiten der Holding auf dieses Unter
nehmen sicherzustellen und die Vor
aussetzungen für den Verbund von 
Postdienst und Postbank zu verbes
sern;

□  Sicherung des Infrastrukturauf
trages -  die DPG hält hierzu eine be
sondere verfassungsrechtliche Be
tonung des Infrastrukturauftrages 
der DBP-Unternehmen für unabding
bar und befürwortet in diesem Zu
sammenhang auch die Prüfung diffe
renzierter Lösungen mit dem Ziel, 
die jetzt für alle drei DBP-Unterneh
men einschließlich des Postdienstes 
vorgesehene Aufgabenprivatisie
rung einzuschränken;

□  Vermeidung jeglichen Vorgriffs 
auf Deregulierungen der Europäi
schen Union im Bereich Post und Te
lekommunikation -  insbesondere 
muß die Bundesregierung den Ver
zicht auf die bereits angekündigte 
Einschränkung des Briefmonopols 
im Bereich postalischer Massensen
dungen (Infopost) erklären.

Die DPG wird die jetzt beginnen
den parlamentarischen Beratungen 
zur Postreform II -  unter Aufrechter
haltung ihrer grundsätzlichen Ein
wände gegen das Vorhaben einer 
Aufgabenprivatisierung und ihres 
Konzepts für eine öffentlich-rechtli
che Modernisierung der DBP-Unter- 
nehmen -kritisch und mit konstrukti
ven Vorschlägen begleiten. Heraus
ragendes Ziel ihres Engagements ist 
die Sicherung der Interessen von 
über 670000 Beschäftigten der DBP- 
Unternehmen und des Hoheitsbe
reichs. Die DPG behält sich vor, ihren 
Forderungen für eine bessere Post
reform im Verlauf der weiteren Aus
einandersetzungen in öffentlichen 
und betrieblichen Aktionen Nach
druck zu verschaffen. Zu solchen Ak
tionen wird der Hauptvorstand die 
Mitglieder aus geeignetem Anlaß 
und zum gegebenen Zeitpunkt aufru- 
fen.
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